
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 

(Baustellenverordnung – BaustellV)*) 

Vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283) 

zuletzt geändert durch Artikel 15 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758) 

 
*) Diese Verordnung dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der Umsetzung der EG-Richtlinie 
92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen 
anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 6)  

 

Sicherheits-und Gesundheitskoordinator 

(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, sind ein oder 
mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Bauherr oder der von ihm nach § 4 beauftragte 
Dritte kann die Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen. (Bem.: nur wenn der Bauherr 
Bauingenieur mit entsprechender Zusatzausbildung ist) 

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter 
Koordinatoren nicht von seiner Verantwortung entbunden. 

(2) Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator 

1. die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen zu koordinieren,  

2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen und  

3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen 
Anlage zu berücksichtigenden Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz 
zusammenzustellen.  

(3) Während der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator 

1. die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu 
koordinieren,  

2. darauf zu achten, dass die Arbeitgeber und die Unternehmer ohne Beschäftigte ihre Pflichten 
nach dieser Verordnung erfüllen,  

3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheblichen Änderungen in der Ausführung 
des Bauvorhabens anzupassen oder anpassen zu lassen,  

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und  

5. die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die 
Arbeitgeber zu koordinieren.  

 

 


